

Kooperationsvereinbarung

Zwischen	Name der Organisation:		

Anschrift:		



vertreten durch Funktion/Position:
Name:




- nachfolgend „Antragsteller“ genannt



und	Name der Organisation:


Anschrift:




vertreten durch Funktion/Position:
Name:




- nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt
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und	Name der Organisation:		

Anschrift:		



vertreten durch Funktion/Position:
Name:


- nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt


Falls kein weiterer Partner vorhanden ist, folgende Felder bitte streichen.


und	Name der Organisation:


Anschrift:




vertreten durch Funktion/Position:
Name:




- nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt


wird vorbehaltlich der Bewilligung des Antragstellers Folgendes vereinbart:


§ 1 Vertragsgegenstand
Die Kooperationspartner erklären hiermit, dass sie das Bündnis für Bildung aktiv unterstützen und bei der Umsetzung des Projektes mit folgenden Modulen mitwirken werden:

Titel des Gesamtprojektes:		


Das Gesamtprojekt untergliedert sich in folgende Einzelprojekte:
freibleibende Felder bitte streichen

· 		                  Titel: 	
· 			Titel: 	
· 			Titel: 	
· 			Titel: 	
· 			Titel: 	


§ 2 Laufzeit
(1) Diese Kooperationsvereinbarung gilt für die Laufzeit des Gesamtprojektes

vom		 bis zum		

(2) Den Kooperationspartnern ist bekannt, dass die Kündigung dieser Kooperation während des Projektzeitraumes nicht möglich ist.

§ 3 Pflichten des Antragstellers
(1) Der Antragsteller ist für die Projektleitung in administrativer Hinsicht verantwortlich.
(2) Der Antragsteller informiert die Kooperationspartner über alle mit dem Bündnis im Zusammenhang stehenden Pflichten und Rechte.
(3) Der  Antragsteller hält den Kontakt zum zuständigen Programmpartner, dem Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V..

§ 4 Aufgaben und Pflichten der Kooperationspartnern
(1) Die Kooperationspartner unterstützen den Antragsteller bei der Erfüllung der Pflichten, die sich aus dem Zuwendungsverhältnis ergeben, insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
(2) Den Kooperationspartnern ist klar, dass die Umsetzung nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie und der Antragsteller ihre Erfahrungen und Kenntnisse in die Kooperation einbringen. Die intensive Zusammenarbeit ist Grundbedingung dafür, dass Lösungen für die zu bearbeitenden Aufgaben gefunden werden.
(3) Folgende Aufgabenteilung ist verabredet:

Name des 1. Kooperationspartners: 	                                                                                                            

Aufgaben:









Name des 2. Kooperationspartners:  ___________________________________________________

Aufgaben:









Name des 3. Kooperationspartners: ______________	

Aufgaben:









Name des 4. Kooperationspartners: _________	

Aufgaben:











(4) Für die Erreichung der Zielgruppe ist insbesondere folgender Kooperationspartner zuständig:





(5) Die Kooperationspartner werden höherrangiges Recht originär beachten.

§ 5 Nutzungsrechte
Die Kooperationspartner und der Antragsteller räumen sich gegenseitig ein unentgeltliches Nutzungsrecht für Zwecke der Durchführung des Kooperationsprojektes an Wissen, an urheberrechtlich geschützten Ergebnissen, an Erfindungen und an erteilten Schutzrechten, die bei Beginn des Kooperationsprojektes vorhanden sind oder im Rahmen des Kooperationsprojektes entstehen, ein.

§ 6 Weitere Kooperationspartner
(1) Die Aufnahme weiterer Kooperationspartner in das Bündnis ist nur in schriftlicher Form und nach Zustimmung der bisherigen Kooperationspartner möglich.
(3) Nach der erteilten Bewilligung kann eine Erweiterung des Bündnisses nur mit schriftlicher Einwilligung des Programmpartners, dem Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V., durchgeführt werden.

§ 7 Gesonderte Vereinbarung des Antragstellers und der Kooperationspartner
Der Antragsteller und die Kooperationspartner des Bündnisses können eine gesonderte schriftliche Vereinbarung untereinander treffen, die u. a. folgende Punkte bestimmt:
· einzubringende personelle und sachliche Ressourcen
· Mitwirkung an der Arbeitsplanung und Umsetzung
· Haftung bei Sach- und Personenschäden
· angestrebte Nachhaltigkeit
· ggf. Festlegung der Gremien und Gremienarbeit
· Finanzierung der jeweiligen Leistungen

§ 8 Festlegung auf ein Schiedsverfahren
Sollten sich Streitigkeiten, z.B. über Haftungs- oder Schutzrechtsfragen ergeben, so wird eine gütliche Einigung in einem Schiedsverfahren angestrebt.


§9 Kinderschutz
Bei den Teilnehmenden von „Kultur macht stark“-Projekten handelt es sich um Minderjährige, die eines besonderen Schutzes vor sexualisierter Gewalt und vor allen anderen Formen von Gewalt bedürfen. Die Bündnispartner verpflichten sich zu einem sensiblen, diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit allen Mitwirkenden und zu einer kinderschutzaffinen Haltung. 
Durch die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis kann ein Basisschutz vor sexualisierter Gewalt für die am Projekt teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden.[footnoteRef:1]  [1:  Sollte eine Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis nicht möglich sein, sollten die betroffenen Personen stattdessen eine Selbstverpflichtungserklärung vorlegen. Diese Ausnahmeregelung betrifft vor allem folgende Personengruppen und Fälle: ausländische Staatsbürgerinnen und -bürger, v.a. aus dem außereuropäischen Ausland, die sich erst kurze Zeit in Deutschland aufhalten; Personen, die kurzfristig an einem „Kultur macht stark“-Projekt teilnehmen (z. B. bei Wechsel der Workshopleitung); Vertretungen im Krankheits- und Aushilfsfall; unregelmäßigen und punktuellen Einsatz.] 

· Hauptamtliche (im Projekt eingesetztes Personal der Bündnispartner, das Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat, sowie hauptberuflich selbstständige Honorarkräfte), volljährige Neben- und Ehrenamtliche und Freiwilligendienstleistende, müssen immer ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, wenn sie volljährig sind und kein einmaliger Vertretungsfall vorliegt. 
· In Bündnissen, in denen min. ein Bündnispartner eine Vereinbarung mit einem örtlichen Jugendamt abgeschlossen hat oder ein qualifiziertes Schutzkonzept anwendet, soll darüber hinaus dieses für das gesamte Bündnis gelten. Sollte das anzuwendende Schutzkonzept das „Kultur macht stark“-Projekt nicht ausreichend abdecken, ist es durch das Bündnis entsprechend zu ergänzen. Dies kann außerdem im Zuge der Vernetzungsworkshops stattfinden. 
· Wir wenden in unserem „Musik für alle!“-Projekt das qualifizierte Schutzkonzept der Organisation ______________________________ an, um die Teilnehmenden vor sexualisierter Gewalt zu schützen.
· Wir orientieren uns in unserem „Musik für alle!“-Projekt an der Vereinbarung der Organisation _____________________________ mit dem örtlichen Jugendamt, um die Teilnehmenden vor sexualisierter Gewalt zu schützen.
· Unser Bündnis kann weder auf ein qualifiziertes Schutzkonzept noch auf eine Vereinbarung mit einem örtlichen Jugendamt zurückgreifen. 
Die Bündnispartner tragen jeweils Verantwortung für die Personen, die unmittelbar für sie tätig sind, und haben die Einsichtnahme für diese Personen zu dokumentieren. Wurde das Führungszeugnis bereits vor dem Projekt eingesehen, ist das ausreichend. Es muss aber mindestens alle fünf Jahre ein neues Führungszeugnis angefordert und eingesehen werden.


§ 10 Nebenabreden und salvatorische Klausel
(1) Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und müssen durch den Programmpartner, dem Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V., genehmigt werden. Dieses Formerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden.
(2) Die teilweise oder vollständige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen des Vertrages.
§ 11 Vertragsaushändigung
(1) Jede der Vertragsparteien hat eine schriftliche Ausfertigung dieses Vertrages erhalten.
(2) Der Programmpartner, der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V., erhält eine Kopie dieses Vertrages im Rahmen der Antragstellung durch den*die Antragsteller*in.




Ort, Datum	Ort, Datum


[bookmark: _Hlk121837612]für den Antragsteller (Unterschrift und Stempel)		für den Kooperationspartner (Unterschrift und Stempel)









Ort, Datum	Ort, Datum


für den Kooperationspartner (Unterschrift und Stempel)		für den Kooperationspartner (Unterschrift und Stempel)
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